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Nr. 2 Verordnung: Abfallgebührenordnung 2026 

 
 

Verordnung 

des Gemeinderats der Stadtgemeinde Lenzing an der Ager vom 16. Dezember 2025, mit der 
eine Abfallgebührenordnung erlassen wird. 

 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023 i.d.g.F. und des 

§ 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl. Nr. 71/2009 i.d.g.F., wird verordnet: 

 

§ 1 

Gegenstand der Gebühr 

 

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten. 

 

§ 2 

Höhe der Gebühren 

 

(1) Grundgebühr 

Für die anfallenden Abfälle ist nachstehende jährliche Grundgebühr zu entrichten: 

     Netto Euro  Brutto Euro 

a) für 120-l-Tonne   96,33 + 10 % USt. 105,96 

b) für 240-l-Tonne   192,70 + 10 % USt. 211,97 

c) für 770-l-Behälter  598,69 + 10 % USt. 658,56 

d) für 1100-l-Behälter  875,42 + 10 % USt. 962,96 

 

(2) Die Abfallgebühr beträgt pro Abfuhr 

     Netto Euro  Brutto Euro 

a) pro 120-l-Tonne   8,61 + 10 % USt. 9,47 

b) pro 240-l-Tonne   17,23 + 10 % USt. 18,95 

c) pro 770-l-Behälter  55,22 + 10 % USt. 60,74 

d) pro 1100-l-Behälter  78,88 + 10 % USt. 86,76 

e) pro 110-l-Müllsack  6,86 + 10 % USt. 7,54 

f) Gebühr für Nachschüttung 27,96 + 10 % USt. 30,76 
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§ 3 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer bzw. die Grundstückseigentümerin; im Falle des 

Bestehens von Baurechten ist der bzw. die Bauberechtigte zur Entrichtung der Gebühren verpflichtet. 

 

§ 4 

Beginn der Gebührenpflicht 

 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Geldleistungen nach § 2 beginnt mit Anfang des Monats, in dem die 

Sammlung (Erfassung) von Abfällen von den jeweiligen Grundstücken erstmals stattfindet und endet mit 

dem Ablauf des Monats, in welchem die Abmeldung erfolgte. 

 

§ 5 

Fälligkeit 

 

Die Fälligkeitstage sind der 15. Februar, 15. Mai, 15. August und der 15. November des jeweiligen Jahres. 

 

§ 6 

Umsatzsteuer 

 

Für die im § 2 geregelten Gebühren beträgt der Umsatzsteuersatz 10 %. 

 

§7 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Gleichzeitig verlieren die bisherigen Bestimmungen 

über die Abfallgebühren ihre Gültigkeit. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

Ing. Rudolf Vogtenhuber 
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